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RID/ADR 
 
Gemeinsame Tagung des RID-Sicherheitsausschusses und der 
Arbeitsgruppe für die Beförderung gefährlicher Güter 
(Genf, 13. bis 23. September 2005) 
 
 
Arbeitsprogramm 
 
 
Mitteilung des Sekretariats der UNECE 
 
 
 
Für die Erörterung im Rahmen der Arbeitsgruppe für die Beförderung gefährlicher Güter, der Ge-
meinsamen Tagung des RID-Sicherheitsausschusses und der Arbeitsgruppe für die Beförderung 
gefährlicher Güter sowie der Gemeinsamen Tagung der Sachverständigen für die Vorschriften in 
der Anlage zum Europäischen Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher 
Güter auf Binnenwasserstraßen (ADN) gibt das Sekretariat der UNECE nachstehend den Entwurf 
des Arbeitsprogrammes für die Jahre 2006 bis 2010 wieder, welcher der 68. Tagung des Binnen-
transportausschusses (7. bis 9. Februar 2006) unterbreitet werden soll. 
 
Der Entwurf des Arbeitsprogrammes basiert auf dem im Dokument ECE/TRANS/156/Add.1 enthal-
tenen Arbeitsprogramm des Binnentransportausschusses für die Jahre 2004 bis 2008. 
 
Es sollte beachtet werden, dass Tätigkeiten unter jedem Programmpunkt unter "DAUERHAFTE 
AKTIVITÄTEN" oder unter "AKTIVITÄTEN BESCHRÄNKTER DAUER" aufgeführt werden können. 
In beiden Fällen müssen die vorzunehmenden Arbeiten und der Zweck sowie das erwartete Er-
gebnis und der Zeitrahmen beschrieben werden. 
 

***** 
 

PROGRAMMPUNKT 02.7: BEFÖRDERUNG GEFÄHRLICHER GÜTER 
 

Vorschriften für die Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße, auf der Schiene, auf Binnen-
wasserstraßen und im kombinierten Verkehr (Priorität 1) 
 
Beschreibung: Überprüfung der Vorschriften und Erörterung von technischen Fragen betreffend 
die internationale Beförderung gefährlicher Güter in der Region. Vorbereitung neuer internationaler 
Vereinbarungen und Harmonisierung bestehender Vereinbarungen in diesem Bereich zur Erhö-
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hung der Sicherheit und gleichzeitiger Erleichterung des Handels in Zusammenarbeit mit dem Ex-
pertenausschuss des Wirtschafts- und Sozialrates für die Beförderung gefährlicher Güter und dem 
global harmonisierten System für die Klassifizierung und Bezettelung von chemischen Produkten. 
 
Vorzunehmende Arbeiten: 
 

Durch die Arbeitsgruppe für die Beförderung gefährlicher Güter (WP.15) 
 

DAUERHAFTE AKTIVITÄTEN 
 

a) Erörterung vorgeschlagener Änderungen zum Europäischen Übereinkommen über die interna-
tionale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße (ADR) und zu administrativen und tech-
nischen Fragen in Zusammenhang mit seiner praktischer Anwendung und der nationalen und 
internationalen Implementierung seiner Anlagen, um die notwendige Aktualisierung der Ge-
setzgebung und die Einführung eines einheitlichen, harmonisierten und kohärenten Systems 
von Vorschriften für die nationale und internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße sicherzustellen. (Dauerhaft) (WP.15). 

 
Erwartetes Ergebnis: Annahme einer Reihe von Änderungsentwürfen zu den Anlagen A und B 
des ADR bis Ende 2007 für eine Inkraftsetzung zum 1. Januar 2009 und bis Ende 2009 für ei-
ne Inkraftsetzung zum 1. Januar 2011. 
 
Veröffentlichung überarbeiteter konsolidierter Fassungen des ADR in den Jahren 2006, 2008 
und 2010. (Priorität 1) 
 

b) Erörterung vorgeschlagener Änderungen zu den Vorschriften in der Anlage des Europäischen 
Übereinkommens über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf Binnenwasser-
straßen (ADN) und zu administrativen und technischen Fragen in Zusammenhang mit dessen 
praktischer Anwendung, um die notwendige Aktualisierung dieser Vorschriften und die Einfüh-
rung eines einheitlichen, harmonisierten und kohärenten Systems von Vorschriften für die na-
tionale und internationale Beförderung gefährlicher Güter auf Binnenwasserstraßen in Europa 
sicherzustellen. (Dauerhaft) (WP.15/AC.2). 

 
Erwartetes Ergebnis: Annahme von Änderungsentwürfen zu den Vorschriften in der Anlage 
des ADN in den Jahren 2006, 2007, 2008, 2009 und 2010 zur schnellstmöglichen Anwendung 
durch die Mitgliedstaaten und zur Unterbreitung an den Verwaltungsausschuss für das ADN, 
sobald das ADN in Kraft tritt. 
 
Veröffentlichung überarbeiteter konsolidierter Fassungen des ADN in den Jahren 2006, 2008 
und 2010. (Priorität 1) 

 
c) Harmonisierung der Vorschriften des ADR, des ADN und der Ordnung für die internationale 

Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter (RID) auf Grundlage der UN-Empfehlungen für die 
Beförderung gefährlicher Güter und Erörterung vorgeschlagener Änderungen zu den gemein-
samen Vorschriften des ADR, des RID und des ADN, um die Vorschriften der verschiedenen 
Binnenverkehrsträger in Übereinstimmung mit den von den Vereinten Nationen empfohlenen 
Vorschriften für die weltweite Anwendung auf alle Verkehrsträger zu harmonisieren und damit 
den multimodalen Verkehr und den internationalen Handel unter Einhaltung der für die einzel-
nen Verkehrsträger geltenden Sicherheitsvorschriften zu erleichtern. (Dauerhaft) 
(WP.15/AC.1). 

 
Erwartetes Ergebnis: Annahme von Änderungsentwürfen für das ADR, das RID und das ADN 
bis Ende 2007 für eine Inkraftsetzung zum 1. Januar 2009 und bis Ende 2009 für eine Inkraft-
setzung zum 1. Januar 2011. (Priorität 1) 
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